
  

 

Vollmacht 
 

Den  RECHTSANWÄLTEN  

 KANZLEI AM BRINK        

HERING & KULISCH    

Am Brink 8, 23564 Lübeck     

 
wird in Sachen 

___________________________________________________________________ 

wegen 

___________________________________________________________________ 

Vollmacht-Prozessvollmacht-Strafprozessvollmacht zur außergerichtlichen und gerichtlichen Vertre-

tung gemäß §§ 81 ff., 609, 624 I ZPO, §§ 137, 302, 374 StPO und §§ 164 ff. BGB für alle Instan-

zen erteilt. 
 
Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse: 

1. Verteidigung und Vertretung in Bußgeldsachen, Strafsachen und Privatklagesachen in allen 
Instanzen, auch als Nebenkläger, auch für den Fall der Abwesenheit, Vertretung gemäß § 
411 II StPO mit ausdrücklicher Ermächtigung gemäß §§ 233 I, 234 StPO, Vertretung in 
sämtlichen Strafvollzugsangelegenheiten, im Verfahren vor der Strafvollstreckungskammer 

und im Disziplinarverfahren, Strafanträge sowie alle sonstigen nach der Strafprozessord-
nung zulässigen Anträge zu stellen und zurückzunehmen sowie die Zustimmung gemäß §§ 
153, 153 a StPO zu erteilen, Nebenklage zu erheben und zurückzunehmen, 

2. Empfangnahme von Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere des Streitgegenstan-
des, von Kautionen, Entschädigungen und der vom Gegner, der Justizkasse oder anderen 
Stellen zu erstattenden Kosten und die Verfügung darüber ohne die Beschränkung des § 

181 BGB, Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere, 

3. Vornahme und Entgegennahme von Zustellungen jeder Art und Ladungen gemäß § 145 a II 
StPO, Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche, Erhebungen 
und Rücknahme von Widerklagen –auch in Ehesachen-, 

4. Beseitigung des Rechtsstreites durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis, 
5. Vertretung im Insolvenz-, Konkurs- oder Vergleichsverfahren über das Vermögen des Ge-

gners und in Freigabeprozessen sowie als Nebenintervenient,  

6. Alle Nebenverfahren, z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangs-
vollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenden besonderen Verfahren, Zwangsver-
steigerung, Zwangsverwaltung und Hinterlegungsverfahren, 

7. Regulierung von Versicherungsschäden und Abschluss von Vergleichen.  
8. Abgabe und Empfang von Willenserklärungen aller Art, z. B. Kündigungen, Begründungen 

und Aufhebungen von Vertragsverhältnissen usw.. 
9. Vertretung vor allen Behörden, den Arbeitsgerichten, Verwaltungsgerichten und Sozialge-

richten sowie in deren Vorverfahren. Die Kostenerstattungsansprüche und sonstige Ansprü-
che des Auftraggebers gegenüber dem Gegner, der Justizkasse oder anderen erstattungs-

pflichtigen Dritten werden in Höhe der Kostenansprüche des beauftragten Anwalts an die-
sen abgetreten. Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, die Abtretung im Namen des Auftrag-
gebers dem Zahlungspflichtigen mitzuteilen. Mehrere Vollmachtgeber haften als Gesamt-
schuldner. 

 
Ich bin gem. § 49 b Abs. 5 BRAO von meinen Prozessbevollmächtigten darüber belehrt 
worden, dass die anwaltliche Vergütung nach einem Gegenstandswert berechnet wird.  

 
 

 
_____________________, den ____________________       

 
 
______________________________________________ 

(Unterschrift) 
 

 

Zustellungen werden nur 
an den / die Bevollmäch-
tigten erbeten ! 


